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RS OGH 1962/12/21 8Ob362/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1962

Norm

ABGB §863 EII

ABGB §1406 Abs2

Rechtssatz

Daraus, daß der Gläubiger dem Schuldner dessen Akzepte gegen Übernahme des Akzeptes des Schuldübernehmers

zurückstellt und die Forderung im Ausgleich des Schuldners nicht anmeldet, kann noch nicht auf das Vorliegen einer

privativen Schuldübernahme geschlossen werden.
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